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1.  Änderung der Überbauungsvorschriften 

Die Bestimmungen werden wie folgt geändert (Ergänzungen = rot): 

 

Artikel 7 Geschosse 
4
 Die Gebäudehöhe wird gemessen ab der im UeP bezeichneten Terrainkote 

Neubauten. Bei Baufeld 8 dürfen Abgrabungen bis zu einer maximalen Breite von  

6.0 m gemessen am Böschungsfuss realisiert werden. 

 

Artikel 13 Terraingestaltung 
2
 Ausserhalb der Baufelder dürfen Terrassierungen und Stützmauern die Höhe von 1.5 

m nicht überschreiten. Für die Garageneinfahrten in Baufeld 8 dürfen Stützmauern mit 

einer Höhe von max. 1.8 m realisiert werden. Grössere Terrainsprünge sind durch 

bepflanzte Böschungen oder gestufte Stützmauern zu realisieren. In beiden Fällen darf 

das Profil das Neigungsverhältnis 1:1 nicht überschreiten. 

 

Artikel 19 Anwohnerparkierung 
1
 Die Anwohnerparkierung hat mit Ausnahme von Baufeld 8 innerhalb der Baufelder zu 

erfolgen. Pro Wohneinheit > 25.0 m² sind mindestens 2 PP zu realisieren. 
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Genehmigungsvermerke 

Geringfügige Änderungen nach  Art. 122  Abs.  7  BauV 

Publikation im Laupen Anzeiger vom  14.06.  und  21.06.2018  

Publikation im Amtsblatt  des  Kantons Bern vom  13.06.2018  

Öffentliche Auflage vom  15.06.  bis  16.07.2018  

Einspracheverhandlung  am  --- 

Erledigte Einsprachen --- 

Unerledigte Einsprachen --- 

Rechtsverwahrungen --- 

Beschlossen durch  den  Gemeinder2t  am 30.05.2018  

Präsident/in: 	 

Gemeindeschreiber/in: 	 

Bekanntmachung nach  Art. 122  bs.  8  BauV  am   'I(' 95- 	k  2g. 

Die  Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Neuenegg,  den 	  

Der/Die Gemeindeschreiber/in: 	 

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung  am: 1 7.  Okt.  2018  
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